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1. Art. 49 Abs. 6 LV verpflichtet das Land, den Kommunen im Wege des Finanzaus-

gleichs eine angemessene Finanzausstattung zu sichern. Diese muss neben der 
Erfüllung zugewiesener grundsätzlich auch die Wahrnehmung frei gewählter Aufga-
ben ermöglichen.  
 

2. Die hiernach erforderlichen Finanzzuweisungen an die Kommunen sind unter 
gleichzeitiger Berücksichtigung des Finanzbedarfs des Landes zu bemessen. An-
gesichts der grundsätzlichen Gleichwertigkeit staatlicher und kommunaler Aufgaben 
wird der vertikale Finanzausgleich durch den Grundsatz der Verteilungssymmetrie 
bestimmt.  
 

3. Das Ergebnis des rechnerischen Symmetrievergleichs zwischen Kommunen und 
Land ist im Einzelfall aus Gründen der Verteilungsgerechtigkeit zu korrigieren. Dies 
gilt insbesondere dann, wenn Finanzprobleme der Kommunen maßgeblich auf einer 
signifikant hohen Kostenbelastung aus staatlich zugewiesenen Aufgaben beruhen 
und daher fremdbestimmt sind.  
 

4. Das Land trifft insoweit auch eine Mitverantwortung für die Kosten aus Aufgaben-
zuweisungen durch den Bund. Es hat die finanziellen Belange seiner Kommunen 
auf Bundesebene als eigene zu wahren und durchzusetzen. 

 
5. Die Vorschriften über die Finanzausgleichsmasse und die Schlüsselzuweisungen 

des Jahres 2007 stehen hierzu in Widerspruch. Der Gesetzgeber hat die signifikant 
hohen Sozialausgaben als wesentliche Ursache der kommunalen Finanzprobleme 
bei der Bemessung der Finanzzuweisungen nicht angemessen berücksichtigt. 

 
6. Bei der Ausgestaltung des horizontalen Finanzausgleichs hat der Gesetzgeber zu-

dem das Gebot interkommunaler Gleichbehandlung verletzt. Infolge der hohen So-
zialausgaben ist es 2007 zu erheblichen finanziellen Ungleichgewichten zwischen 
den Landkreisen und kreisfreien Städten und den Gebietskörperschaften unterhalb 
der Kreisebene gekommen. 

  
7. Der kommunale Finanzausgleich ist spätestens zum 1. Januar 2014 neu zu regeln. 

Bis zu diesem Zeitpunkt bleibt das bisherige Recht anwendbar.  
  

8. Das Land hat im Rahmen der Neuregelung einen spürbaren Beitrag zur Bewälti-
gung der kommunalen Finanzkrise zu leisten. Dieser muss jedenfalls auch in einer 
effektiven und deutlichen Verbesserung der kommunalen Finanzausstattung beste-
hen. Daneben kommt eine Entlastung der Kommunen auf der Ausgabenseite durch 
Aufgabenrückführung oder die Lockerung gesetzlicher Standards in Betracht.  
 

9. Im Gegenzug müssen auch die Kommunen ihre Kräfte größtmöglich anspannen. 
Die kommunale Finanzkrise erfordert von Verfassungs wegen ein entschlossenes 
und zeitnahes Zusammenwirken aller Ebenen. 


